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Supervision in der Ausbildung an unserem Institut 
– Ziel , Rahmen und Einbindung – 

Stand 01. Oktober 2020  

 

Das Lou Andreas-Salomé Institut bietet eine Ausbildung zur Approbation, d. h. zur 
selbstständigen, selbst verantworteten Heilbehandlung an. Die Befähigung dazu be-
steht nicht allein aus kognitiven Kompetenzen, die sich durch Testverfahren abprüfen 
lassen, sondern beinhaltet unter anderem auch eine persönliche Reife, sowie die Fä-
higkeit, Beziehungen herzustellen, zu halten und Entwicklungsprozesse bei den Pati-
enten und Patientinnen zu initiieren. Neben der Lehranalyse/Lehrtherapie sind die Su-
pervisionen der zentrale Lernraum, um diese Fähigkeiten im Kontakt mit verschiede-
nen Supervisoren und Supervisorinnen zu entwickeln. Aus der Erfahrung, dass diese 
Lern- und Entwicklungsprozesse sehr persönlich und sehr personenbezogen sind, re-
sultiert die Auflage, mit verschiedenen Supervisoren und Supervisorinnen zu arbeiten. 
Die Beurteilung des Ausbildungsstandes einer Kandidatin bzw. eines Kandidaten, wie 
sie schließlich bei der Zulassung zum Examen stattfindet, erfolgt im Rahmen von 
Anamnesen, der Zwischenprüfung, der Abnahme von Kasuistiken und in Form eines 
Austausches der beteiligten Supervisorinnen und Supervisoren. Das Non-Reporting-
System kann an dieser Stelle keine Anwendung finden, weil es hier um reale Prozesse 
und Verantwortlichkeiten in der Welt geht und nicht vorrangig um innere Prozesse der 
Kandidatinnen und Kandidaten – auch wenn ein Ziel der Supervision darin besteht, 
dass sich Kandidatinnen und Kandidaten persönlich in ihrer therapeutischen Haltung 
neben der therapeutischen Technik weiterentwickeln.  

Die Supervisorin oder der Supervisor hat die Ausbildungsbehandlung zu verantworten, 
d.h. er oder sie hat dafür Sorge zu tragen, dass der / die ABT / WBT den Patienten  
oder die Patientin nach den Regeln der Kunst behandelt und ihm oder ihr nicht scha-
det. Der Unterrichtsausschuss hat bezüglich der Kandidaten und Kandidatinnen eine 
fördernde und auch eine Kontroll- und Aufsichtsfunktion.  

Der Supervisor oder die Supervisorin führt ein Mal pro Jahr ein Gespräch mit dem  
oder der ABT / WBT über seine oder ihre Entwicklung, seine oder ihre Stärken und 
Schwächen und dokumentiert dies.  

 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen halten wir einen regelmäßigen Austausch 
der Supervisoren und Supervisorinnen über den Ausbildungsprozess des einzelnen 
Kandidaten/ der einzelnen Kandidatin für sinnvoll.  

Für den Bereich Ausbildung zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist die Su-
pervisorenkonferenz KJP ist von ihrer Größe her überschaubar, ebenso wie die Zahl 
der Kandidaten, so dass hier ein solcher Austausch bereits erfolgt.  

Für den Bereich der Ausbildung zur Behandlung Erwachsener schlagen wir vor – 
nachdem wir mit anderen Instituten Rücksprache genommen haben – für jeden Ausbil-
dungsgang einmal im Jahr eine Supervisorinnen- und Supervisoren-Konferenz 



 

 

  Seite 2 von 2 

 

durchzuführen. Ziel dieser Konferenz ist es, einen kurzen Überblick über alle Kandida-
tinnen und Kandidaten, die behandeln, zu gewinnen und schwierige Ausbildungsver-
läufe zu identifizieren. Außerdem sollen Ideen entwickelt werden, wie Supervision und 
Behandlungen verbessert werden können. Diese Konferenzen sollen für einen Zeit-
raum von zwei Jahren (zwei Durchgängen) erprobt werden. 

• Es findet ein Treffen pro Ausbildungsgang im Jahr statt. Dauer: drei Stunden: 
19:00 bis 22:00 Uhr. In dieser Zeit können nach Erfahrungen anderer Institute 20 
Kandidatinnen und Kandidaten gut besprochen werden. 

• Alle Supervisorinnen und Supervisoren, die an der Ausbildung beteiligt sind, neh-
men teil.  

• Die Moderation übernimmt jeweils die oder der Vorsitzende des UA. Das Protokoll 
führt ein UA-Mitglied. 

• Besprochen werden alle Kandidaten und Kandidatinnen, die behandeln. Solche, 
bei denen es kritische Rückmeldungen aus den Zweitsichtberichten gibt, werden 
vom UA zusätzlich eingebracht.  

• Bei guter und unproblematischer Entwicklung reicht ein kurzes Gespräch. So bleibt 
mehr Zeit für schwierigere Ausbildungsverläufe. Hier kann sich aus den Voten der 
Beteiligten ein Bild der Schwierigkeiten und der Fähigkeiten entwickeln. Auf dieser 
Grundlage soll überlegt werden, welche Hinweise und gegebenenfalls Auflagen die 
Kandidatin oder der Kandidat bekommen soll. 

• Supervisoren und Supervisorinnen, die verhindert sind, schicken dem UA eine 
kurze Mitteilung, wenn es keine Bedenken gibt. Werden Probleme gesehen, ist 
persönliche Anwesenheit dringend geboten. In Ausnahmefällen kann ersatzweise 
eine schriftliche Stellungnahme erfolgen.  

• Lehranalytiker/Lehrtherapeuten und Lehrtherapeutinnen/ Lehranalytikerinnen ver-
lassen den Raum, wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin besprochen wird, der 
oder die bei ihnen in Lehranalyse/Lehrtherapie ist. 

• Abschließend wird einer der Supervisoren oder Supervisorinnen bestimmt, der o-
der die dem Kandidaten oder der Kandidatin mündlich eine Rückmeldung gibt. Bei 
problematischen Verläufen erfolgt diese Mitteilung in der Regel durch ein Mitglied 
des zuständigen Unterrichtsausschusses. 
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